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(Ergebnis) 

Niederschrift 
über die 18. Sitzung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 

im Kreis Heinsberg am 21. Mai 2025 

Anwesende: - VertreterInnen von Einrichtungen, Institutionen und Kommunen
- VertreterInnen der Verwaltung:

Frau Montforts Dezernentin (Vorsitzende)  
Herr Jansen  Leiter des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung 
Frau Funke  Sozial- und Pflegeplanerin des Kreises Heinsberg 

Ort: Kreishaus Heinsberg, Großer Sitzungssaal, 
Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 

Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr 

Ende der Sitzung:  16:25 Uhr 

TOP 1: Begrüßung 

Die Vorsitzende, Frau Anja Montforts, begrüßt die teilnehmenden Mitglieder der Kommuna-

len Konferenz Alter und Pflege. Neben den Referenten begrüßt sie besonders Frau Rensing-

hof-Weiss als neue Leitung des Amtes für Soziales sowie Herrn Udo Jansen als neuen Leiter 

des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung, der sich dem Gremium in wenigen Worten vor-

stellt. 

Die ordnungsgemäße Einladung einschließlich geplanter Tagesordnung wurde mit Schreiben 

vom 28.04.2025 versandt. Auf die Anfrage der Vorsitzenden, ob aus dem Teilnehmerkreis Än-

derungen oder Ergänzungen zur Tagesordnung erwünscht sind, erfolgt keine Meldung. 

Die Niederschrift zur 17. Kommunalen Konferenz Alter und Pflege vom 06.11.2024 ist auf 

dem Serviceportal des Kreises Heinsberg eingestellt. Anmerkungen dazu werden aus dem 

Kreis der Mitglieder nicht vorgetragen. 

TOP 2: Vorstellung der Pflegekammer NRW 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Frau Engels, die den Teilnehmern die Organisation und 

Aufgaben der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen anhand der beigefügten PowerPoint-Prä-

sentation vorstellt. 

Aus dem Plenum wird nach Abschluss der Erläuterungen eine kritische Perspektive auf einige 

Aspekte der Pflegekammer dargestellt: das ist zunächst die Infragestellung der Notwendig-

keit einer Pflegekammer, auch auf der Basis, dass bisher lediglich zwei der sechzehn Bundes-

länder eine Pflegekammer haben und Mitglied der Bundespflegekammer sind. Außerdem 

werden die Aspekte der Meldepflicht und der damit einhergehenden „Zwangsmitgliedschaft“ 

und der Mitgliedsbeiträge sowie der Aspekt einer potenziellen Rekrutierung von nicht mehr 

im Beruf tätigen Pflegepersonal kritisch hinterfragt. Beim Nachfragenden besteht darüber 

hinaus das Verständnis, die Pflegekammer wolle in alle Belange der Pflege eingreifen, auch in 

behördliche Aufgabenstellungen (Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), Prüfung von Einrichtun-

gen etc.). 

https://service.kreis-heinsberg.de/dienstleistungen-a-z/-/egov-bis-detail/dienstleistung/152357/show
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Die Referentin erläutert, dass die Grundlage für die „Zwangsmitgliedschaft“ und damit ein-

hergehende Beitragszahlungen im Heilberufsgesetz liegt, das in Nordrhein-Westfalen die ge-

setzliche Grundlage für Kammern für Heilberufe bildet. Die Organisation als Kammer ermög-

licht eine stärkere Mitbestimmung und garantiert die Arbeitsfähigkeit der Kammer. Die Um-

setzung der Pflegekammer hat der Gesetzgeber (u.a. auf Basis einer repräsentativen Befra-

gung) auf Landesebene entschieden. 

Aus Perspektive der Referentin ist der umfassende Auftrag der Pflegekammer die Mitsicher-

stellung der pflegerischen Versorgung. Die Zielsetzung ist es, in allen Belangen der Pflege mit-

zuwirken und die Perspektive der Pflege einzubringen, z.B. aktuell in der Landeskrankenhaus-

planung und in den Fachsprachprüfungen. Derzeit betreibt die Pflegekammer in großen Tei-

len noch absolute Basisarbeit. Dazu gehört es, sich einen Überblick zu verschaffen über die 

Strukturen, Netzwerke zu bilden und sich einzubringen auf allen Ebenen. Bezüglich vieler der 

angesprochenen Aspekte liegen noch keine konkreten und spruchreifen Konzepte vor. So gibt 

es z.B. nach Wissen der Referentin noch keine Pläne zur Umsetzung von Mahnbescheiden. 

Dazu wird es zu gegebener Zeit Beschlüsse der Pflegekammer geben. Auch bezüglich der vom 

Gesetzgeber gewollten Änderungen am WTG liegen noch keine weiteren Informationen vor. 

Die Pflegekammer wird sich, wenn es zur Umsetzung kommt, im Rahmen der Arbeitsgruppen 

in diesen Prozess einbringen. 

Auf Nachfrage zum Selbstverständnis der Pflegekammer erläutert die Referentin, dass die 

Pflegekammer eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und sich als Interessenvertre-

tung für die Pflege insgesamt versteht. 

Ihre Erläuterungen schließt die Referentin ab mit dem Angebot der Pflegekammer, gerne bei 

spezifischen Fragestellungen erneut die Kommunale Konferenz Alter und Pflege im Kreis 

Heinsberg zu besuchen und für Gespräche bereit zu stehen. 

TOP 3: Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase  

Frau Robertz der St. Josef Übach gGmbH erhält das Wort und berichtet anhand der beigefüg-

ten PowerPoint-Präsentation über den Prozess, die Rahmenbedingungen, die Chancen und 

Herausforderungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. 

Dabei handelt es sich um ein Angebot, das Pflegeeinrichtungen für Ihre Bewohner bereitstel-

len können. Das Anliegen der Referentin ist eine höhere Bekanntmachung des Angebotes so-

wie eine stärkere Vernetzung der in diesem Themenfeld tätigen Akteure. 

Aus dem Kreis der Konferenzteilnehmer bestehen nach Beendigung der Erläuterungen keine 

Fragen oder Anmerkungen. 

TOP 4: Erweiterung der Casa wohnen & pflegen GmbH 

Herr Knorr der Casa wohnen & pflegen gGmbH stellt anhand der beigefügten PowerPoint-

Präsentation das Konzept der Casa wohnen & pflegen vor. Der Träger unterhält zwei Pflege-

heime, die sich auf die Versorgung von chronisch mehrfachgeschädigten pflegebedürftigen 

suchtkranken Menschen spezialisiert haben. Der Referent geht auf die Besonderheiten der 

Arbeit mit dieser Klientel ein. Aufgrund von gestiegener Nachfrage nach einer Versorgungs-

form mit dieser Schwerpunktsetzung wird die Einrichtung um 25 weitere Plätze erweitert. 
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Frau Funke ergänzt die Ausführungen um eine kurze Erläuterung aus Sicht der Verwaltung 

zum Verfahren, die Erweiterung der Einrichtung außerhalb der Pflegebedarfsplanung zu ge-

nehmigen. 

Auf die Rückfrage aus dem Plenum, wie mit Rückfällen umgegangen wird, berichtet Herr 

Knorr, dass dies in der Geschichte der Casa wohnen und pflegen erst einmal vorkam, aber zu-

sammen mit dem Betroffenen und der gesetzlichen Betreuung aufgearbeitet wurde. 

Auf die Frage nach Angehörigenarbeit erläutert er, dass die Casa wohnen & pflegen analog zu 

anderen Pflegeheimen Konzepte für die Angehörigenarbeit aufweist, diese aber nur in weni-

gen Fällen zum Tragen kommen, da aufgrund der oftmals langen Leidensgeschichte der Be-

wohner häufig wenig familiäre Bindung vorhanden ist. 

TOP 5: Weiterführung der Verbindlichkeit der Pflegebedarfsplanung im Kreis Heinsberg 

Frau Funke erhält das Wort, gibt einleitend einen Rückblick auf die letzte Sitzung und erläu-

tert, warum dieses Thema als separater Tagesordnungspunkt in die Agenda der heutigen Sit-

zung aufgenommen wurde. Sie bittet anschließend um Meinungen aus dem Plenum, wie die 

Konferenzteilnehmer die Weiterführung der Verbindlichkeit der Pflegebedarfsplanung im 

Kreis Heinsberg einschätzen. Ähnlich den Rückmeldungen in der letzten kommunalen Konfe-

renz Alter und Pflege wird ein Aussetzen der Verbindlichkeit von den Trägern als kritisch ge-

sehen. Es wird vermutet, dass sich dies negativ auf die Stabilität der Träger- und Einrichtungs-

struktur auswirken könnte, vor allem auch durch die Abwerbung von Personal. Auch wenn im 

Bereich der vollstationären Pflege noch deutlich Ausbaubedarf gesehen wird, so wird dies 

aufgrund von verändertem Nutzungsverhalten für den Bereich der Tagespflege derzeit an-

ders gewertet. In diesem Bereich würde der Ausbau bestehende Einrichtungen potenziell 

wirtschaftlich belasten. Die Vorsitzende erläutert, dass mit Blick auf das Pflegewohngeld aus 

Sicht der Verwaltung dringend Reformbedarf besteht, aber der Schutzcharakter der Pflege-

bedarfsplanung nach wie vor zu greifen scheint. Auf ihre Frage nach Gegenstimmen zur Wei-

terführung der Verbindlichkeit der Pflegeplanung im Kreis Heinsberg werden keine genannt. 

Frau Funke dankt für die Rückmeldungen und sagt zu, dass diese in die Überlegungen des 

Kreises einfließen werden und der Kreis gerne auch noch im Nachgang für weitere Anmer-

kungen zur Verfügung steht. 

TOP 6: Verschiedenes/Bericht der Verwaltung 

6.1 Informationstag zu Gewinnung neuer Berufsbetreuer 
Herr Köllmann erläutert mit Verweis auf die ausgelegten und dieser Niederschrift beigefüg-

ten Informationsflyer die Begründung für die Durchführung eines Informationstages zur Ge-

winnung neuer Berufsbetreuer und stellt dar, was für diesen Tag geplant ist. Der Informati-

onstag findet im Rahmen der Bemühungen der Betreuungsbehörde statt, neue Berufsbe-

treuer zu akquirieren. Das versucht die Betreuungsbehörde u.a. über den Zugang zu Hoch-

schulen über Infostände und Vorträge sowie über die Anwerbung von Betreuern in Rechtsan-

waltskanzleien. Im Vorfeld der Infotagung wird es Interviews mit Berufsbetreuern in der Rhei-

nischen Post geben, die Flyer werden ausliegen in Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Kran-

kenhäusern etc. Am Infotag wird es Vorträge und eine Podiumsdiskussion mit den Richtern 

der Amtsbezirke des Kreises geben. 
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Die Konferenzteilnehmer werden gebeten, die Informationen gerne zu teilen und damit an 

der Gewinnung von Berufsbetreuern mitzuwirken. 

6.2 Pflegestatistik 2024 
Frau Funke erinnert an die auslaufende Rücksendefrist der Pflegestatistik 2024 am 

31.05.2025. Die Pflegeinrichtungen und ambulanten Dienste werden gebeten, den Bearbei-

tungsstand in ihren Verwaltungen zu erfragen, sofern eine Rückmeldung noch nicht erfolgt 

ist. 

 

6.3 Verschiedenes 

Auf die Nachfrage der Vorsitzenden, ob aus dem Teilnehmerkreis noch Themen bestehen, die 

unter „Verschiedenes“ angebracht werden sollen, wird die Anregung an die Verwaltung aus 

dem Plenum gegeben, sich auszutauschen bzgl. der Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträ-

gen von Hilfe zur Pflege, die den Trägern wirtschaftlich zusetzt. Die Vorsitzende erläutert, 

dass unter den vielfältigen Gründen, die zur langen Bearbeitungszeit beitragen, auch immer 

wieder das Fehlen von Dokumenten als Ursache identifiziert wird. Hierzu gibt es erste Über-

legungen eines Trägers für ein Modell, das zukünftig ggf. für alle Beteiligten Erleichterung 

bringen kann. Sobald die Pläne Gestalt annehmen, wird das Projekt im Rahmen der Kommu-

nalen Konferenz Alter und Pflege vorgestellt werden. 

 

Abschließend verweist die Vorsitzende auf die 19. Kommunalen Konferenz Alter und Pflege, 

die für den 12.11.2025 terminiert ist ab 14.30 Uhr im großen Sitzungssaal, 1. Etage Kreishaus, 

Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg. 

Die Vorsitzende dankt den Anwesenden für die Teilnahme, wünscht eine gute Heimreise und 

schließt die Sitzung um 16.25 Uhr. 

 

Heinsberg, 27. Mai 2025 

 

 

 

                                                                                                      
Montforts       Funke 
Dezernentin       Amt für Altershilfen und Sozialplanung 

-Vorsitzende-       Geschäftsstelle der 

Kommunale Konferenz Alter und Pflege   Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 
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- Anlage 5_TOP 5 Weiterführung der Verbindlichkeit der Pflegebedarfsplanung 
- Anlage 6_TOP 6 Flyer Infotag zur Gewinnung neuer Berufsbetreuer 
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Titelfolie Pflegekammer NRW







Pflege war viel zu 
lange unsichtbar.
Und wer nicht gesehen wird, findet 
nicht statt - nicht in der Politik, nicht 
in der Gesellschaft.


Deshalb gibt es nun
die Pflegekammer NRW.







Inhalt
1. Viele Probleme der Pflege - eine Lösung


2. Pflegekammer gemeinsam mit Gewerkschaften/Berufsverbänden


3. Pflege als politische Kraft in NRW mit eigenem „Parlament“


4. Wie kann ich mitmachen - und was braucht die Kammer?







Einige Probleme
- Andere bestimmten über die Arbeit der Pflege.


- Andere bestimmten über die Weiterbildung in der Pflege.


- Pflege hatte kaum Einfluss auf die Rahmenbedingungen im Job.


- In Streitfällen richteten Menschen über die Pflege, die keine pflegerische Expertise haben.


- Niemand wusste, wie viele Pflegefachpersonen es in NRW gibt.


- Im internationalen Vergleich sind andere Länder bereits Jahrzehnte der deutschen Kammer-
Entwicklung voraus.


- Das deutsche Gesundheitssystem ist auf Selbstverwaltung angelegt - die Pflege hat sich aber 
immer verwalten lassen und nie das eigene Schicksal in die Hand genommen.







Ganz schön viele Probleme,
finden Sie nicht auch?


• Die Pflege musste z.B. ohnmächtig 
zuschauen, was im G-BA als mächtigstem 
Gremium (auch bzgl. Pflege) verhandelt 
wird, ohne Mitsprache zu haben.


• Die Definition von Qualitätsstandards
geschah dort unter Ausschluss der Pflege.


• Es gab kein Register, das einen Überblick 
schaffte, wo welche Pflegefachperson mit 
welcher Expertise arbeitet.


• An politischen Verhandlungstischen gab es 
deshalb keine Stimme, also keine 
Verhandlungsmasse für die Pflege.


• Die Pflege musste z.B. ohnmächtig 
zuschauen, was im G-BA als mächtigstem 
Gremium (auch bzgl. Pflege) verhandelt 
wird, ohne Mitsprache zu haben.


• Pflege konnte z.B. nicht 
mitbestimmen, welcher Patient*in zu 
welchen Personalressourcen
aufgenommen wird
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Die Pflegekammer 
kümmert sich nun.


Und sie zeigt: Die Pflege in NRW ist mit 
rund 228.000 Pflegefachpersonen eine 
politisch starke Kraft, hat Gewicht.


Was andere Berufe (Anwält*innen, 
Ärzt*innen etc.) längst haben: Unser 
Berufsstand hat jetzt eine Stimme.
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Die Idee reicht weit zurück.


1997 Gründung Förderverein 
Pflegekammer NRW


1999 Aufnahme des Fördervereins in 
den Landespflegerat NRW


2004 Strausberger Erklärung


2015 Petition Pflegekammer Jetzt


2016 Start Informationskampagne 
zur Pflegekammer NRW


2018 Repräsentative Befragung zur 
Errichtung der Pflegekammer NRW


2020 am 14. Juli trat das Gesetz zur 
Errichtung der Pflegekammer 
Nordrhein-Westfalen in Kraft
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Moment mal, aber es gibt doch 
schon Gewerkschaften!
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Das ist richtig - und 
wichtig


Aber: Gewerkschaft sind in vielen Dingen 
nur für ihre Mitglieder da. Und wenn sie 
streiken, dann in der Regel für mehr Geld, 
mehr Freizeit etc.


Die Pflegekammer ist für alles andere da, 
was die Arbeit der Pflege betrifft.


Pflegekammer & Gewerkschaften 
brauchen einander


• Nur Kammern haben wichtige
Daten und Einblicke in den Beruf.


• Nur Gewerkschaften haben das 
Streikrecht, um bestimmte 
Verbesserungen zu erwirken.
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Ein Beispiel
Wenn die Gewerkschaften „für die Pflege“ auf die Straße gehen, wussten 
sie bislang nicht, für wen sie eigentlich konkret kämpfen.


Es wusste nämlich schlicht niemand, wie viele Pflegefachpersonen es in 
NRW gab.
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Ok, aber es gibt doch noch 
Berufsverbände?
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Aber: Berufsverbände sind meist Interessenverbände einzelner 
Lobbyisten in der Pflege (z.B. Arbeitgeber*innen).


Die Pflegekammer ist jedoch mehr, nämlich ein Forum der Berufsstand 
Vertretung und Selbstverwaltung für Pflegefachpersonen.


Das ist auch richtig - und 
auch wichtig
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Wir sind eine starke Kraft in NRW
Pflegekammer gegründet Dezember 2022
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Wir sind eine starke Kraft in NRW
Berufe / Einsatzgebiete


Berufe der angemeldeten Mitglieder:
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Wir sind eine starke Kraft in NRW
Tätigkeitsbereiche
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Und wir haben jetzt sogar ein eigenes 
Parlament







KAMMERVERSAMMLUNG 
Ein Parlament für die Pflege


58 Mitglieder
in 4 Fraktionen


Ausschüsse:


-Recht
-Bildung
-Finanzen
(& Koordinierungsrat)


Arbeitsgruppen:


-Kinderkrankenpflege
-Gewalt in der Pflege
-Qualitätsindikatoren
-vorbehaltene
Aufgaben
-Psychiatrische Pflege
-Altenpflege


Zahlreiche Gremien auf
kommunaler, Landes-
und Bundesebene


26


14


6


3


(26)


(14)


(6)


(3)
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Ein Parlament für die Pflege


4. Die KV wählt 11-köpfigen, 
ehrenamtlichen Vorstand; 
alles examinierte 
Pflegefachpersonen.


5. Die KV koordiniert eine 
Geschäftsstelle (36 
Mitarbeitende).


6. Jede Pflegefachperson
kann ihre Ideen und
Vorschläge in die KV 
einbringen.


1. In der Kammer-
versammlung (KV) wird 
entschieden!


2. Die KV ist Zentrale 
Ansprechpartnerin für 
Politik, Presse und externe 
Personen.


3. Jedes Mitglied der   
Pflegekammer kann 
kandidieren; die KV wird von 
den Mitgliedern alle
5 Jahre gewählt. 


KAMMERVERSAMMLUNG  


26


14


6


3


(26)


(14)


(6)


(3)
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Einbindung des Berufsstandes in die Gremienarbeit


Bund


- Monatlicher 
Austausch mit dem 
BMG


- Pflegekompetenz-
Gesetz


- Prüfauftrag §64d


Land


- Gesundheitskonferenz


- Alter und Pflege


- Krankenhausplanung


- Kooperationsgremium


- Pflegeberufe - Reform


- Fachbeirat Sucht


- Fachbeirat Psych.


- Fachbeirat AIDS


- Inklusion


- Zukunftsbündnis


- Umsetzung WTG


Kommunen


Pflege-
Konferenzen:


Bonn


Dortmund


Aachen


Bielefeld


Münster


Steinfurt


Gummersbach


Kammer


Ausschüsse


- Recht
- Finanzen
- Bildung


Arbeitsgruppen


- Kinderkrankenpflege


- Vorbehaltene
Aufgaben


- Gewalt


- Altenpflege


- Qualitätsindikatoren


- Psychiatrische Pflege


Ethik-
Kommissionen


ÄKWL


ÄKNO


8 Universitäten


Kooperationen


Fachkommissionen
GBA


Digitalisierung


BAGSO
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Selbstverwaltung auf Landes- und Bundesebene







Pflegekammer Nordrhein-Westfalen
Alte Landstraße 104, 40489 Düsseldorf, T. 0211 822089 0, info@pflegekammer-nrw.de
www.pflegekammer-nrw.de


So bringen Sie Ihre Ideen ein:
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Daran arbeiten wir gerade unter 
anderem:


Integration von
Pflegenden
aus dem Ausland


Entwicklung eines
pflegewissenschaftlich fundierten
Personalbemessungsinstruments 


Förderung von Präventions- und
Deeskalationsmaßnahmen
zum Schutz von Kolleg*innen


Vereinbarkeit von Beruf
und Familie im Pflegeberuf


Förderung der Onboarding-
prozesse junger Kolleg*innen
in interprofessionellen Settings


Digitalisierung der Informations-
weitergabe, der logistischen 
Prozesse in Einrichtung, der 
Personal-Einsatzplanung 


Reform der Aufgabenverteilung
innerhalb der Heil- und
Gesundheitsfachberufe


Ausweitung des Skill-
und Grademix im Gesundheitswesen
durch Qualifizierung
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Wie können Sie sich noch aktiv einbringen?


Kammer-
botschafter*innen


Info-Material an
Kolleg*innen verteilen


Info-Veranstaltung
organisieren


Mitglied in 
kammerinternen
Arbeitsgruppen 
werden


Vertretung der 
Pflegekammer
in politischen Gremien
(z.B. in 
Ethikkommissionen)


Kandidat*innen in die 
Kammerversammlung 
wählen


Mitglied der 
Kammerversammlung 
werden und selbst 
kandidieren
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Und was hat die 
Pflegekammer 
innerhalb des ersten 
Jahres erreicht?


Einige Beispiele
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Dinge, die es ohne die 
Pflegekammer NRW 
nicht geben würde.
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Dinge, die es ohne die 
Pflegekammer NRW 
nicht geben würde!
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Aber das kostet 
doch auch alles -
Gebühren? 
Beiträge?


Moment, auch das 
erklären wir.
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Gebühren
• sind Zahlungen für besondere Leistungen einer 


öffentlichen Körperschaft. Es gibt also eine 
tatsächliche Leistung, die bezahlt werden muss 
(z.B. Müllgebühr, Abwassergebühr)


• sind im Fall der Pflegekammer Prüfungsgebühren, 
Akkreditierenden, Bearbeitungsgebühren, bei 
Festsetzungs- und Mahnbescheiden.


• Bei Nicht-Anmelden kann ein Mahnbescheid 
ausgesandt werden, ist aber aktuell noch nie 
erfolgt.


• Ziel ist die Nicht-Belastung des solidarisch 
erbrachten Beitrags


Beiträge
• Aktuell wird die Kammer anschubfinanziert.


• Beiträge zur Sicherung der Finanzautonomie der 
Kammer über diese Anschubfinanzierung hinaus sind 
vorgesehen (vgl. Heilberufsgesetz).


• Höhe eines Beitrags wird von der 
Kammerversammlung in einer Beitragsordnung 
beschlossen (demokratischer Prozess).


• Empfehlung des Errichtungsausschusses der 
Kammer: monatlich 5 Euro für Mitglieder, die ihr 
Einkommen aus pflegerischer Arbeit erhalten.


• Bedeutet: kein Beitrag für Rentner*innen, 
Kolleg*innen in Elternzeit oder Langzeitkranke.
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Vollständig 
angemeldet sind Sie,


wenn Sie ein 
Begrüßungsschreiben der 
Kammer erhalten haben.


Datenschutz gewährleistet;


Server in Deutschland
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Unsicher?


Dann kontaktieren Sie uns:


info@pflegekammer-nrw.de
www.pflegekammer-nrw.de


Datenschutz gewährleistet;


Server in Deutschland



http://www.pflegekammer-nrw.de





Pflegekammer Nordrhein-Westfalen
Alte Landstraße 104, 40489 Düsseldorf, T. 0211 822089 0, info@pflegekammer-nrw.de
www.pflegekammer-nrw.de


Deshalb sind die Daten 
so wichtig:
• Wir können daraus konkrete Trends, Probleme und 


Handlungsbedarfe ableiten (z.B. Renten-Prognose).


• Wir können unser Kammer-Angebot konkret an 
den Bedürfnissen der Kammer-Mitglieder 
ausrichten.


• Wir können die Interessen selbst kleinerer 
Gruppen in der Pflege angemessen 
berücksichtigen.


• Wir sind gerüstet für die politischen Debatten, weil 
wir die Datengrundlage sicher haben. Datenschutz gewährleistet;


Server in Deutschland
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Bleiben Sie mit uns auch auf 
Social Media in Kontakt:


Facebook Instagram WhatsApp LinkedIn


(Gern abscannen und uns folgen)
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Herzliche Grüße vom Vorstand


Sandra Postel
Präsidentin


Kristina Engelen
Beisitzerin


Ressort Qualifizierung


Dominik Stark
Beisitzer


Ressort Kommunikation


Leah Dörr
Beisitzerin


Ressort 
Berufsfeldentwicklung


Marlen Reuter-May
Beisitzerin


Sandra Klünter
Beisitzerin


Zuständig für Integration


Jens Albrecht
Vizepräsident


Kevin Galuszka
Beisitzer
Ressort:


Kammerentwicklung /
Nachhaltigkeit


Carsten Hermes
Beisitzer


Ressort: Entwicklung Bundesebene / 
Vernetzung Landesebene


Sonja Wolf
Beisitzerin


Ressort Respekt
und Gewaltprävention


Ilka Mildner
Beisitzerin


Ressort Partizipation &
Mitgliederbefragung
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Die Pflegekammer 
kümmert sich.


Machen Sie mit.


Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Netzwerke und Kooperationen
Angehörige, ambulante Hospizdienste, Ärzte, Palliativmediziner, 


Apotheken, Seelsorger, Palliativ Care Team (SAPV) etc.


Gesundheitliche Versorgungsplanung


Heimeinzug


Erstberatung


Integrations-
phase


Palliative Fallbesprechung
Vorausschauende Krisen- 


und Notfallplanung


Finalphase,
Notfallplan tritt ein


Fallbesprechung
Sterbebegleitung


Tod des Bewohners
Abschied – Reflexion im Team


R. Robertz







Integration von GVP in die Organisation
 


• Konzept muss Bestandteil der Strukturen werden


• Kann zur Weiterentwicklung von Hospiz- und Palliativkultur dienen


• Umgang mit schriftlicher Dokumentation an den Schnittstellen


• Abstimmung im Umgang mit Notfallsituationen


• Unter der Berücksichtigung von Datenschutz sollten Willensäußerungen allen 
Mitarbeiter/-innen zugänglich sein, die Entscheidungen treffen, wenn von 
Bewohner/-in gewünscht


R. Robertz







Integration von GVP in die regionalen 
Strukturen


• Vor Einführung informiert Einrichtung alle Kooperationspartner über GVP-
Konzept und Dokumentationen


• Die Einrichtung wirkt darauf ein, dass die regionalen Leistungserbringer die 
verschriftlichten Entscheidungen beachten


• Eine einheitliche Verwendung von Formularen erhöht deren Wirksamkeit


• Die Einrichtung sollte an regionalen Netzwerken teilnehmen


R. Robertz







Rollen und Aufgaben


• Berater/-in hat Durchführungs- und Organisationsverantwortung für Beratung, 
Fallbesprechung und Dokumentation


• Die Einrichtung trägt Verantwortung für die Integration des Gesamtkonzeptes 
von GVP in die Einrichtung


• Förderung der internen und externen Vernetzung, z. B. der Veröffentlichung 
des Konzeptes


• Klare Strukturen schaffen für die neue Rolle des/der GVP-Berater/-in


R. Robertz







Beratungsprozess und 
Einwilligungsfähigkeit


• Beratung ist freiwillig


• Je nach individuellem Bedarf umfasst der Beratungsprozess ein oder mehrere 
Gespräche


• Die Inanspruchnahme des Beratungsangebotes setzt keine 
Einwilligungsfähigkeit voraus


• Bei nicht einwilligungsfähigen Personen werden Bevollmächtigte mit in 
Beratung einbezogen


• Zur Ermittlung des Willens können auch weitere nahestehende Personen 
einbezogen werden 


R. Robertz







Barrierefreie Kommunikation/ 
Dokumentation


• GVP muss den Grundsätzen einer barrierefreien Kommunikation entsprechen


• Dabei dürfen Hilfsmittel eingesetzt werden


• Die Ergebnisse sollten für den/die Leistungsnehmer/-in barrierefrei 
dokumentiert werden 


R. Robertz







Der gesamte Beratungsprozess


• Beratungsgespräche (Gesprächsleitfaden, systemische Fragen)


• Patientenverfügung/ Vorsorgevollmacht


• Palliative Fallbesprechungen


• Notfallplanung


• Dokumentation


R. Robertz







Wer kann einbezogen werden?


• weitere relevante Persönlichkeiten


• rechtliche Vertretung


• Zugehörige


• Vertrauenspersonen


• professionelle Expert/-innen aus Medizin, Pflege oder juristischen Bereich


R. Robertz







Ziele der Beratung


• Wünsche, Werte, Grundhaltungen in Bezug auf medizinische, pflegerische, 
psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse zu reflektieren


• In die Lage versetzen individuelle Behandlungspräferenzen für die letzte 
Lebensphase zu entwickeln


• Konsequenzen verstehen


R. Robertz







Vorsorgeinstrumente


• Über Patientenverfügung/ Vorsorgevollmacht informieren, beraten oder sie 
gemeinsam aktualisieren


• Beratung und Unterschrift auf zwei Termine legen, damit Leistungsberechtigte 
sich persönlich und inhaltlich auseinandersetzen kann


• Einwilligungsfähigkeit und Volljährigkeit müssen vorliegen


• Bei Zweifeln möglichst ärztlich abklären lassen


R. Robertz







Palliatives Fallgespräch


• Vorbereitende Krisenplanung


• Bei Veränderung evtl. multiprofessionelle Fallbesprechung/ Angehörige, wenn möglich 
mit Patient/-in


• Was liegt vor? Passt es zu der aktuellen Situation?


• Was hat sich verändert (medizinisch, pflegerisch, psychosozial oder auch spirituell)? 


• Evtl. auch Notfallplanung


• Dokumentation


• Was braucht es jetzt? – Wer sorgt für was? – Bis wann?


• Evaluation


 


R. Robertz







Assistierte Autonomie/ mutmaßlicher 
Wille


• Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf können von 
Vertrauenspersonen im Sinne von assistierter Autonomie bei ihren 
Entscheidungen unterstützt werden


• Dabei ist der natürliche bzw. mutmaßliche Wille der 
leistungsberechtigten Person, die sich bspw. nicht verbal äußern 
kann, über Beobachtungen und Erfahrungen zu identifizieren


R. Robertz







Dokumentationen


• Schriftliche Willensäußerungen kann ein Gesprächsprotokoll/ Fließtext sein


• Einwilligungsfähige Menschen können Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht nutzen


• Notfalldokumentation


• Ergebnisprotokoll einer palliativen Fallbesprechung (Strukturvorlage)


• Dokumentation des (mutmaßlichen) Willens ist unabhängig von 
Einwilligungsfähigkeit (z. B. Bonn Lighthouse)


R. Robertz







Dokumentation von Willensäußerungen


• Dokumentation der Willensäußerungen mit Angabe von Datum und 
Unterschrift


• Wenn Unterschrift nicht möglich, dann Kürzel, Videobotschaft oder Zeichen


• Darstellung sollte übersichtlich, nachvollziehbar und verständlich sein


• Wenn Leistungsberechtigter keine schriftliche Willensäußerung wünscht, ist 
dies in der Dokumentation festzuhalten


R. Robertz







Leistungsnachweis für Krankenkasse 


• Rahmenvereinbarung Anlage 2


• Formular für Krankenkasse


R. Robertz







Anforderung für Kostenerstattung


• Qualifikation des/der Berater/-in


• Konzept zur Gesundheitlichen Versorgungsplanung


• Organisation und Einbettung in Gesamtstruktur


• interne und externe Vernetzung


R. Robertz







Vergütungsvereinbarung


• Einrichtung erhält monatlichen Erstattungsbeitrag, den die Einrichtung mit der 
gesetzlichen Krankenkasse der Leistungsberechtigten abrechnen kann


• Dafür sind keine weiteren Verhandlungen oder Vereinbarungen vorgesehen


• Eventuell besteht ein Klärungsbedarf zu einzelnen Sachverhalten


R. Robertz







Vergütungsvereinbarung 


• Maßgeblich für die Berechnung der Höhe der einrichtungsindividuellen 
monatlichen Erstattungspauschalen sind die Angaben in Anlage 1 zu den 
Jahresbruttopersonalkosten des/der Berater/-in


• Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen 
können dazu entsprechende Nachweise unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben anfordern


R. Robertz







Pauschale


• 1 Vollzeitkraft ist für 400 gesetzlich versicherte Leistungsberechtigte zuständig


• Die Bruttopersonalkosten (Arbeitgeberbrutto) werden durch die monatliche 
Pauschale refinanziert


• Zusätzlich zu den Personalkosten werden die Sach- und Overheadkosten in 
den monatlichen Pauschalbetrag einbezogen


R. Robertz
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VORSTELLUNG 







GRÜNDUNG • die Gründung von Casa 1 wohnen & pflegen, fand 


im Jahr 2008 statt


• initiiert durch die langjährige Arbeit von Herrn 


Dietrich Knorr im soziotherapeutischen Bereich


• aufgrund gestiegener Nachfrage, wurden im Jahr 


2012 ,durch die Eröffnung von Casa 2 wohnen & 


pflegen, 22 neue Pflegeplätze angeboten  







UNSERE 


BEWOHNER


• chronisch mehrfachgeschädigte pflegebedürftige 


suchtkranke Menschen


• über viele Jahre wurde exzessiver Alkoholkonsum 


betrieben


• haben im Durchschnitt eine 20-jährige 


Abhängigkeitsdauer und 1-4 Entgiftungen hinter 


sich ( early onset Trinker)


• leiden unter fortschreitender somatischer und 


neurologischer Erkrankung







- • in erhöhtem Maße eingeschränkte 


Alltagskompetenz


• eine medizinische Rehabilitation ist nicht mehr 


gegeben (austherapiert)


• leiden unter hirnorganischen Schädigungen 


(Alkoholiker Demenz / Korsakow-Syndrom)


• verlangsamte Denkabläufe, veränderte Affektivität







UNSERE 


ZIELE 


• Leben in zufriedener Abstinenz


• Rückführung in einen “normalen“ Alltag


• im Vordergrund steht das Recht, auf ein möglichst 


selbstbestimmtes und selbstständiges Leben


• mit und für die Bewohner Gegebenheiten 


schaffen, um Ressourcen zu akquirieren







PRAKTISCHE 


UMSETZUNG


• Betonung liegt nicht auf dem „Kranksein“, 


sondern die Hinführung zu einer lebendigen und 


aktiven suchtmittelfreien Lebensbewältigung


• familiäre Atmosphäre (Heimat und Geborgenheit)


• keine Trennung zwischen Pflege, Versorgung und 


Betreuung


• betreuende Pflege-pflegende Betreuung







-- • Bewohner haben Einfluss auf die Milieugestaltung 


• werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv tätig


• feste Tagesstruktur mit verschiedenen 


Beschäftigungsangeboten


• lernen und somit Veränderung durch „praktisches 


Tun“







UNSERE 


MITARBEITER 


• multiprofessionelles Team


• spezielle Fortbildungen und Einarbeitung nach 


Expertenstandards 


• kompetent und erfahren: nicht nur in der Pflege 


• bedürfnisorientierte Pflege: ganzheitliche Pflege 


unter Einbeziehung soziotherapeutischer 


Betreuung


• motivierend, empathisch und flexibel


• kein aktives „oben“ zu einem „passiven“ unten: 


Begegnung auf Augenhöhe







NEUBAUPROJEKT • 25 weitere Pflegeplätze, aufgrund von gestiegener 


Nachfrage 


• das Bauvorhaben findet auf dem hauseigenen 


Grundstück statt


• überregionaler Bewohnerzuwachs
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Ergänzende Erläuterungen aus Sicht der Verwaltung


▪ Besonderheiten der Einrichtung


o Spezifische Zielgruppe der Einrichtung (i.d.R. jünger)


o Überregionales Einzugsgebiet der Einrichtung


o Kreisweiter Bedarf lässt sich nicht ermitteln


▪ Bedarfsausschreibungsverfahren erfolglos


▪ 2022 Beschluss des Kreistages über Erweiterung um 25 Plätze 


➢Reguläres Abstimmungsverfahren


▪ Verarbeitung der Plätze zukünftig in Pflegeplanung analog zum Vorgehen bei 


Junge Pflege


21.05.2025 18. Kommunale Konferenz Alter und Pflege1
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Rückblick
Zukunft der Pflegebedarfsplanung


▪ Verbindliche Pflegebedarfsplanung als Instrument der Einflussnahme auf die 


Versorgungslandschaft


▪ Überlegungen auf Landesebene über Zukunft der verbindlichen 


Pflegebedarfsplanung


▪ Immer mehr Kommunen geben die Verbindlichkeit der Planung auf oder 


setzen diese aus


➢Abfrage des Sozialausschusses des Landkreistages bei Mitgliedern 


über Handhabung


21.05.2025 18. Kommunale Konferenz Alter und Pflege1







Ergebnis der Abfrage
Rückblick


▪ 34,8% der abgefragten Kreise setzen weiterhin auf die Pflegebedarfsplanung 


▪ 65,2% nutzen das Instrument nicht (mehr) oder haben es ausgesetzt


▪ Gründe für das Aussetzen:


▪ Personalmangel und Fachkräftesituation 


▪ Bedeutungsverlust/Potenzielle Abschaffung des Pflegewohngeldes


▪ Planungsalternativen und Marktmechanismen


▪ Regionale Unterschiede in Nachfrage und Angebot


21.05.2025 18. Kommunale Konferenz Alter und Pflege2







Und im Kreis Heinsberg?
Rückblick


+ Strukturierte Entwicklung der Pflegeinfrastruktur


+ Stärkung regionaler Träger


+ Steuerungswirksamkeit sinkend, aber vorhanden


- Rückläufiges Interesse an Bedarfsausschreibungsverfahren


- Fehlende Flexibilität des Instruments


- Kurzer Planungshorizont


21.05.2025 18. Kommunale Konferenz Alter und Pflege3







Wie ist Ihre Einschätzung 
für den Kreis Heinsberg?


21.05.2025 18. Kommunale Konferenz Alter und Pflege4


Vollstationäre 
Pflege


Kurzzeitpflege Tagespflege


Nutzen Hindernisse
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Informationsveranstaltung zur 
Gewinnung neuer Berufsbetreuer


Wann?
Mittwoch, 24. September 2025  


17:00 Uhr


Wo?
Kreisverwaltung Heinsberg, 


Großer Sitzungssaal


Informationsveranstaltung zur 
Gewinnung neuer Berufsbetreuer 


Berufsbetreuer werden
 eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Zukunft! 


Wann? 
Mittwoch, 24. September 2025 


17:00 Uhr 


Wo? 
Kreisverwaltung Heinsberg, 


Großer Sitzungssaal 


Save the date!


Save the date! 







 


   


 


 


 
 


Was erwartet Sie? 


Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung erfahren Sie alles 
Wichtige über die Tätigkeit als Berufsbetreuer: 


• Welche Aufgaben kommen auf Sie zu? 


• Welche Qualifikationen und Voraussetzungen sind erforderlich? 


• Wie gelingt der Einstieg in dieses gesellschaftlich bedeutende     
      Berufsfeld? 


• Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 


Es wird Informationsstände sowie eine geführte Podiumsdiskussion 
mit Akteuren aus dem gesamten Berufsfeld (Betreuungsrichter; 
Verfahrenspfleger; Berufsbetreuer; Betreute; Vereinsbetreuer) geben. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger die eine 
Tätigkeit als Berufsbetreuer in Erwägung ziehen. 


Anmeldung erwünscht 
Gerne melden Sie sich bis spätestens 17. September 2025 an 


unter: 
📧 Betreuungsstelle@kreis-heinsberg.de 
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